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Geleitwort

Die Richter des Kammergerichts sind stolz auf ihr Gericht. Es ist 

das älteste heute in Deutschland arbeitende Gericht. Es verfügt 

über einen besonderen Namen und hebt sich damit von den 

übrigen Oberlandesgerichten ab. Und seine Richter haben im 

18. Jahrhundert den Weisungen des Königs in dem berühmten 

Müller-Arnold-Fall widerstanden, ließen sich lieber ins Gefängnis 

werfen und haben damit einen unschätzbaren Beitrag für die 

richterliche Unabhängigkeit geleistet.

Das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt aber auch eine weniger 

glanzvolle Vergangenheit. Mit ihr befasst sich der Autor Johannes 

Tuchel in seiner Abhandlung über die Todesurteile des Kammerge-

richts 1943 bis 1945. Er ermittelt für diese Zeit bisher 69 Todesur-

teile, die die Strafsenate des Kammergerichts als verlängerter Arm 

des von den Nationalsozialisten errichteten „Volksgerichtshofs“ 

gefällt haben. Die Tatvorwürfe stehen dabei in erschreckendem 

Gegensatz zu den verhängten Strafen: finanzielle Unterstützung 

von Widerstandsgruppen, Teilnahme an Veranstaltungen, Vertei-

len von Flugblättern, Verbreiten von Auslandsnachrichten. Eine 

erschütternde Bilanz für das alte, stolze Gericht!

Wie hatte es soweit kommen können?

Mehrere Umstände mussten zusammenkommen, um ein rechts-

staatlich arbeitendes Gericht in ein Werkzeug des nationalsozialis-

tischen Terrors zu verwandeln: Die Gesetzeslage musste umgeformt 

und auf die diktatorische Zieldurchsetzung eingerichtet werden. 

Und die an die Spitze des Gerichts berufenen Personen mussten 

bereit sein, dieses Unrecht durchzusetzen. Beides war der Fall.

Bereits im April 1933 reichte der amtierende Präsident Eduard 

Tigges sein Gesuch um Verabschiedung ein und verließ das Ge-

richt. Im Juni übernahm mit ausdrücklicher Zustimmung der neuen 

Machthaber ein neuer Präsident die Leitung des Gerichts: Wilhelm 

Hölscher. Er übte sein Amt bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1943 

aus und nahm während seiner Amtszeit an der so genannten 

Euthanasie-Konferenz im Reichsjustizministerium teil. 
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Sein Nachfolger, Johannes Block, als Hardliner bekannt aus den 

Altonaer Bombenleger-Prozessen, führte das Gericht bis Kriegsen-

de. In seinem Lagebericht an den Reichsjustizminister im Dezem-

ber 1944 teilte er mit, dass die Zahl der Strafsenate von fünf auf 

sieben erhöht werden musste, ein untrügliches Zeichen dafür, dass 

die Tötungsmaschine in vollem Gang war. 

Beide Präsidenten dienten dem Führerstaat an herausgehobener 

Stelle. Das Kammergericht selbst verwandelte sich in den zwölf 

Jahren des nationalsozialistischen Regimes von einem auf Basis 

der richterlichen Selbstverwaltung mit unabhängigen Richtern ar-

beitenden Gericht zu einer in ministerieller Abhängigkeit arbeiten-

den Außenstelle des Reichsjustizministeriums im Führerstaat. 

Erster Schritt auf dem Weg zur Abhängigkeit war die „Verreichli-

chung“ der Justiz. Die Oberlandesgerichte und damit das Kam-

mergericht wurden eingereiht in ein von der Spitze bis zur Basis 

durchorganisiertes Justizsystem, an dessen Spitze das Reichsjus-

tizministerium stand.  Bei Errichtung des „Volksgerichtshofs“  war 

von Anfang an vorgesehen, minder schwere Fälle an die Ober-

landesgerichte abzugeben, die damit zu „Außenstellen“ dieses 

Sondergerichtshofs wurden. 

Der letzte Schritt auf dem Weg zur totalen ministeriellen Ab-

hängigkeit war die Verabschiedung des Gesetzes über die 

Geschäftsverteilung bei den Gerichten vom November 1937, das 

die Selbstverwaltung der Gerichte beseitigte und ausdrücklich 

der Justizverwaltung unterstellte. Damit war der Willkür bei den 

Prozessen des Kammergerichts Tür und Tor geöffnet. Der Präsi-

dent konnte entscheiden, welcher Richter von welchem Gericht in 

einem bestimmten Fall eingesetzt wurde. Dabei war er seinerseits 

Weisungen unterworfen. 

Die traditionellen Grundsätze der richterlichen Selbstverwaltung 

waren vollständig außer Kraft gesetzt. Das erklärt, dass in einer 

nicht unbeträchtlichen Zahl der in der Abhandlung untersuchten 

Urteile Richter aus anderen Gerichten als dem Kammergericht zum 

Einsatz kamen. Eine formal geordnete Rechtspflege fand nicht 

mehr statt. Ferner fällt auf, dass die Verhandlungsorte häufig au-
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ßerhalb Berlins lagen. Auch hier gilt, dass die formalen Schranken, 

die das Gerichtsverfassungsgesetz den Gerichten auferlegt, außer 

Kraft gesetzt waren. Das Kammergericht verwandelte sich in seiner 

Eigenschaft als Außenstelle des „Volksgerichtshofs“ in Teilen zu 

einem „Reisegericht“.

Der „Volksgerichtshof“ verhandelte ab Anfang August 1944 im 

Plenarsaal des Kammergerichts gegen die am Umsturzversuch 

des 20. Juli 1944 Beteiligten. Gleichzeitig verhandelte zu dieser 

Zeit das Kammergericht in Fällen, die ihm der „Volksgerichtshof“ 

zuwies. In Kenntnis der Forschungsergebnisse von Johannes Tuchel 

wird man fortan wohl nicht länger davon sprechen können, dass 

der „Volksgerichtshof“ nur als Gast im Kammergericht tagte. Er 

war, eine wenig schmeichelhafte Bilanz für das älteste deutsche 

Gericht, dessen vertrauter Partner im Unrecht.

Aufarbeitung der Vergangenheit tut Not, auch wenn sie schmerzt. 

Ich würde mir wünschen, dass die von dem Autor selbst als vor-

läufig eingestufte Untersuchung in ein Forschungsprojekt einmün-

den könnte, das neben der Vollständigkeit der Arbeit des Kam-

mergerichts auf dem Strafsektor auch die an den Unrechtsurteilen 

beteiligten Richter und Staatsanwälte in den Blick nehmen könnte, 

um deren Schicksal nach Kriegsende aufzuklären. 

Johannes Tuchel ist das Kammergericht für seine Forschungser-

gebnisse zu Dank verpflichtet. Die Feststellung des Juristen und 

Publizisten Sebastian Haffner, das Gericht sei bereits am 31. März 

1933 nach der Erstürmung des Gerichtsgebäudes durch SA-Trupps 

als Institution zusammengebrochen, verdichtet sich zur traurigen 

Gewissheit.

Berlin, im November 2015

Monika Nöhre

Präsidentin des Kammergerichts a.D.
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Plenar-Sitzungssaal des Kammergerichts, um 1920
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Vorbemerkung

Im Gebäude des Kammergerichts in der Berliner Elßholzstraße 
verhandelte zwischen dem 7. August 1944 und dem 19. April 
1945 der nationalsozialistische Volksgerichtshof gegen die 
am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 Beteiligten. Insgesamt 
wurden hier von 156 Angeklagten 104 zum Tode und 33 zu 
zeitigen Freiheitsstrafen verurteilt, 19 wurden freigesprochen.1 
Durch die überlieferten Film- und Fotoaufnahmen ist der große 
Plenarsaal in der ersten Etage seither thematisch und ikono-
graphisch eng mit der Verfolgung von Regimegegnern nach 
dem 20. Juli 1944 verbunden.2 Jürgen Kipp hat zuletzt in seiner 
Geschichte des Gebäudes am Kleistpark den Volksgerichtshof 
als einen „verbrecherischen Gast“ bezeichnet und damit zu-
gleich die Distanz des Kammergerichts zu dieser Institution 
betont.3 

Doch wie sieht es mit der Funktion des Kammergerichts selbst 
in der nationalsozialistischen Diktatur aus? In einem Aufsatz 
über Berlin als Zentrum des nationalsozialistischen Verfol-
gungsapparates schrieb ich 1990: „Über das Kammergericht 
und seine Aufgaben bei der Verfolgung der Gegner des Natio-
nalsozialismus liegen nur fragmentarische Informationen vor. 
Wir wissen von den großen Massenprozessen gegen Sozialde-
mokraten und Kommunisten in den dreißiger Jahren, aber über 
die Zahl der Todesurteile können keine genauen Angaben ge-
macht werden. Auch hier ist Forschung dringend notwendig.“4 
Was hat sich in den vergangenen 25 Jahren an diesem Befund 
geändert?

Nun, lange Zeit geschah nichts. Selbst ein Standardwerk wie 
Richard J. Evans „Rituale der Vergeltung“ erwähnte die Todes-
urteile des Kammergerichts nicht.5 Erstmals befasste sich Ste-
phan Weichbrodt 2009 ausführlicher mit den Straf- und Todes-
urteilen des Kammergerichts nach 1933.6 Er ermittelte in seiner 
Pionierarbeit für die Zeit zwischen Juli 1943 und Januar 1945 
35 Todesurteile und analysierte zwei von ihnen. Grundlage sei-
ner Auswertung war das im Reichsjustizministerium geführte 
„Mordregister“7, in dem Personendaten, Angaben zum Delikt, 

1 Vgl. dazu: Johannes Tuchel, Die 
Verfahren vor dem „Volksgerichts-
hof“ nach dem 20. Juli 1944, in: 
Manuel Becker/Christoph Studt 
(Hrsg.), Der Umgang des Dritten 
Reiches mit den Feinden des Re-
gimes, Münster 2010, S. 131 ff.
2 Vgl. dazu: Johannes Tuchel, Vor 
dem „Volksgerichtshof“. Schau-
prozesse vor laufender Kamera, 
in: Gerhard Paul (Hrsg.), Das Jahr-
hundert der Bilder 1900–1945, 
Göttingen 2009, S. 648–657.
3 Jürgen Kipp, Einhundert Jahre. 
Zur Geschichte eines Gebäudes 
1913–2013. Ein Lesebuch, Berlin 
2013, S. 229 ff. 
4 Johannes Tuchel, Berlin als Zen-
trum des nationalsozialistischen 
Verfolgungsapparates, in: Wolf-
gang Ribbe und Jürgen Schmä-
deke (Hrsg.): Berlin im Europa 
der Neuzeit. Ein Tagungsbericht, 
Berlin und New York 1990, S. 370.
5 Richard J. Evans, Rituale der 
Vergeltung. Die Todesstrafe in der 
deutschen Geschichte 1532–1987, 
Berlin und Hamburg 2001.
6 Stephan Weichbrodt, Die Ge-
schichte des Kammergerichts von 
1913 bis 1945, Berlin 2009, 
S. 293 ff.
7 Bundesarchiv, R 3001, „Mord-
register“. Die Bezeichnung 
„Mordregister“ für die seit 1871 
in Jahresbänden im Reichsjustiz-
ministerium geführte Liste der 
Todesurteile und ihrer Vollstrec-
kungen bezieht sich darauf, dass 
seit Einführung des Reichsstraf-
gesetzbuches 1871 nur Mordtaten 
mit der Todesstrafe sanktioniert 
wurden. Nach der Ausweitung der 
mit Todesstrafe belegten Delikte 
nach 1933 wurde die Bezeichnung 
im Reichsjustizministerium beibe-
halten. Das „Mordregister“ wurde 
1945 auf einem Trümmergrund-
stück in Berlin gefunden.
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8 Weichbrodt, Kammergericht, 
S. 295 ff.
9 Vgl. Johannes Tuchel/Klaus 
Bästlein: Die Gedenkstätte Plöt-
zensee. Entwicklung und Perspek-
tiven eines europäischen Erinne-
rungsorts für die Opfer der natio-
nalsozialistischen Justiz, in: Petra 
Fank/Stefan Hördler (Hrsg.), Der 
Nationalsozialismus im Spiegel 
des öffentlichen Gedächtnisses. 
Formen der Aufarbeitung und des 
Gedenkens. Für Sigrid Jacobeit, 
Berlin 2005, S. 47 ff.
10 Hans-Rainer Sandvoß, Die 
„andere“ Reichshauptstadt. Wi-
derstand aus der Arbeiterbewe-
gung in Berlin von 1933 bis 1945, 
Berlin 2007, S. 596 ff.
11 Johannes Tuchel, „… und 
ihrer aller wartete der Strick.“ Das 
Zellengefängnis Lehrter Straße 3, 
Berlin 2014, S. 134.
12 Vgl. unten, Anhang 1: Liste der 
Todesurteile des Kammergerichts 
nach dem Stand von November 
2015. Diese Liste ergänzt und 
ersetzt die bei Weichbrodt, Kam-
mergericht, S. 380 abgedruckte 
Liste.

zur Verurteilung, zum Gnadenverfahren und zur Hinrichtung 
aller im Deutschen Reich zum Tode Verurteilten gesammelt 
wurden, Register des Reichsjustizministeriums sowie die Daten 
aus den Vollstreckungslisten des Zuchthauses Brandenburg.8 

Doch Brandenburg war nur eine von zwei Hinrichtungsstätten 
im Kammergerichtsbezirk. Die andere war das Strafgefängnis 
Berlin-Plötzensee, dessen Vollstreckungsdaten in den letzten 
zwei Jahrzehnten systematisch von der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand zusammengetragen worden sind.9 Eine erste 
Durchsicht dieses Bestandes ergab Hinweise auf weitere To-
desurteile des Kammergerichts. Zusätzliche fanden sich in den 
Forschungen von Hans-Rainer Sandvoß zum betrieblichen Wi-
derstand in Berlin 1944/4510 und in meinen eigenen Arbeiten 
zum Zellengefängnis Lehrter Straße 3.11 

Damit war klar, dass es mehr als die von Weichbrodt ermittelten 
Todesurteile des Kammergerichts geben musste. Tatsächlich 
konnten bisher (Stand: Oktober 2015) insgesamt 69 Todesurtei-
le ermittelt werden.12 Dies muss noch keine abschließende Zahl 
sein. 

Obwohl Originalverfahrensakten nicht zur Verfügung stehen, 
konnten verschiedene Anklageschriften und Urteile in den 
Akten des Reichsjustizministeriums, des Oberreichsanwalts 
beim Volksgerichtshof im Bundesarchiv, in Akten im Bran-
denburgischen Landeshauptarchiv, in Entschädigungsakten 
beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, in 
OdF-Akten („Opfer des Faschismus“) im Landesarchiv sowie in 
Privatbesitzen ermittelt werden. Weichbrodt ging davon aus, 
dass nur zwei Urteile mit den vollständigen Gründen überlie-
fert sind, tatsächlich sind es fast zwanzig, die jetzt auch in 
diesem Buch dokumentiert werden. 

Die Existenz eines „B-Gerichts“ oder „Strafsenats 10 b“ im Jah-
re 1945 für politische Verfahren mit den Geschäftszeichen B Js 
1/45 bis (mindestens) B Js 7/45 konnte mit Hilfe von mehreren 
Ladungen an überlebende Verurteilte, die in OdF- oder Ent-
schädigungsakten überliefert sind, den Gefangenenkarten des 
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Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee sowie durch Berichte der 
überlebenden Verurteilten belegt werden. Urteile dieses Senats 
konnten bisher nicht ermittelt werden.

Insofern handelt es sich bei dieser Studie um eine erste An-
näherung an den Gegenstand, nicht etwa schon um den Ab-
schluss der Forschungsarbeiten. Obwohl weiterhin noch Lücken 
vorhanden sind, rechtfertigen m.E. die vorliegenden Ergebnisse 
eine erste Publikation. 

Sie gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt soll die 
Zuständigkeit des Kammergerichts in politischen Strafsachen 
ab 1934 und deren Ausweitung ab 1943 erläutert werden. Im 
zweiten Abschnitt werden einige systematische Zwischenergeb-
nisse der Auswertung der bisher erfassten 69 Todesurteile des 
Kammergerichts vorgelegt, bevor sich der dritte Teil mit den 
einzelnen Todesurteilen befasst. Dabei werden, soweit überlie-
fert, die einzelnen Urteile sowie weitere Dokumente im Faksimile 
dokumentiert. 

All dies sind – und der Verfasser kann dies nicht genug betonen –  
Zwischenergebnisse. In manchen Fällen liegen wirklich nur 
fragmentarische Informationen aus handschriftlich geführten 
Registern oder Karteikarten vor, die die Strafvollstreckung do-
kumentieren. Hier sind durchaus abweichende Schreibweisen 
oder Übertragungsfehler enthalten. Wegen der komplizierten 
und zersplitterten Quellenlage ist der Verfasser für alle weiteren 
Hinweise zum Thema dankbar. 

Im Mittelpunkt dieser Studie stehen jene Menschen, die vom 
Kammergericht in den Jahren 1943 bis 1945 zum Tode verur-
teilt worden sind. Dies waren Widerstandskämpfer, Regimekri-
tiker, Zwangsarbeiter. 

Doch aus den Todesurteilen des Kammergerichts können wir 
auch viel über die deutsche Gesellschaft in der Kriegszeit lernen: 
Regimekritik oder oppositionelle Arbeit war mit hohem Risiko 
verbunden. Schon wenige informelle Treffen, die Zahlung ge-
ringer Beiträge und die Lektüre einiger Flugblätter konnten als 
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Vorbereitung zum Hochverrat mit der Todesstrafe sanktioniert 
werden. Eine Ehefrau denunziert ihren Mann, eine Vermieterin 
ihren Mieter, eine Wirtsfrau ihren Kostgänger, eine Nachbarin 
ihren Nachbarn, ein Kollege einen anderen – und die Denunzier-
ten verlieren ihr Leben nach einem Todesurteil des Kammerge-
richts.

Forschungsdesiderate bleiben. So liegen über die Biographien 
der an den Todesurteilen beteiligten Richter und Staatsanwälte 
noch kaum Informationen vor. Auch eine systematischer Ana-
lyse der Urteile des Kammergerichts in politischen Verfahren, 
die nicht mit Todesurteilen endeten, steht noch aus.

Das Kammergericht stellt sich seiner Vergangenheit. Insofern 
danke ich Frau Kammergerichtspräsidentin a.D. Monika Nöhre 
für ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung auch dieses Teils 
der Geschichte des Kammergerichts in der Zeit der nationalso-
zialistischen Diktatur.

Berlin, im November 2015					   
Johannes Tuchel  
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13 Reichsgesetzblatt 1934 I, 
S. 1269. Grundsätzlich dazu: 
Bernward Dörner, „Heimtücke“. 
Das Gesetz als Waffe. Paderborn 
1998.
14 Reichsgesetzblatt 1934 I, 
S. 341 ff. Abdruck unten, S. 15 ff. 
Zum Volksgerichtshof vgl. Walter 
Wagner, Der Volksgerichtshof 
im nationalsozialistischen Staat, 
Stuttgart 1974 (Nachdruck 2011); 
Bernhard Jahntz und Volker 
Kähne, „Der Volksgerichtshof“. 
Darstellung der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht Berlin gegen ehemalige 
Richter und Staatsanwälte am 
Volksgerichtshof. Senatsverwal-
tung für Justiz (Hrsg.), Berlin, 
3. Auflage 1992; Klaus Marxen, 
Das Volk und sein Gerichtshof. 
Eine Studie zum nationalsozialisti-
schen Volksgerichtshof, Frankfurt 
am Main 1994; Holger Schlüter, 
Die Urteilspraxis des nationalso-
zialistischen Volksgerichtshofs, 
Berlin 1995.

Die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte 
für politische Strafsachen ab 1934 

Unmittelbar nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichs-
kanzler am 30. Januar 1933 begannen die Nationalsozialisten, 
Polizei und Justiz der Weimarer Republik organisatorisch 
umzubauen und mit neuen Normen zu versehen, um sie so 
als Instrumente zur Konsolidierung und Sicherung ihrer dikta-
torischen Herrschaft einzusetzen. Bereits mit Verordnung vom 
21. März 1933 wurden „Sondergerichte“ mit besonderem Ver-
fahrensrecht errichtet, die in den folgenden Jahren eine Reihe 
von neuen Normen, etwa das „Gesetz gegen heimtückische 
Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuni-
formen“ vom 20. Dezember 193413 zur Verfolgung echter und 
vermeintlicher Opposition einsetzten.

Noch entscheidender für die Verfolgung der politischen Geg-
ner waren Gesetzesänderungen vom Frühjahr 1934. Nach dem 
„Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des 
Strafverfahrens“ vom 24. April 1934 war der neu geschaffene 
Volksgerichtshof „zuständig für die Untersuchung und Entschei-
dung in erster und letzter Instanz in den Fällen des Hochverrats 
nach §§ 80 bis 84, des Landesverrats nach §§ 89 bis 92, des 
Angriffs gegen den Reichspräsidenten nach § 94 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuchs und der Verbrechen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 der 
Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und 
Staat vom 28. Februar 1933“.14 Gleichzeitig wurden in diesem 
Gesetz auch Hoch- und Landesverrat neu definiert und mit här-
teren Strafen bedroht.

Der neue Volksgerichtshof sollte jedoch nicht alle politi-
schen Strafverfahren führen, denn eine weitere Klausel bot 
gleichzeitig eine andere Möglichkeit. Nach Artikel III § 4 
dieses Gesetzes konnte der Oberreichsanwalt beim Volksge-
richtshof „in Strafsachen wegen der in den §§ 82 und 83 des 
Strafgesetzbuchs bezeichneten Verbrechen der Vorbereitung 
zum Hochverrat und wegen der in den §§ 90b bis 90e des 
Strafgesetzbuchs bezeichneten landesverräterischen Verge-
hen die Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft bei dem 
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15 Reichsgesetzblatt 1934 I, S. 
341 ff. Dies wurde in der Verord-
nung über die Zuständigkeit der 
Strafgerichte, die Sondergerichte 
und sonstige strafverfahrens-
rechtliche Vorschriften vom 21. 
Februar 1940, Reichsgesetzblatt 
1940 I, S. 405 ff., noch einmal 
bestätigt. 
16 Deutsche Justiz 1936, S. 1910.
17 Vgl. Wagner, Volksgerichtshof, 
S. 62 f.
18 Vgl. Deutsche Justiz 1936, 
S. 1910 sowie die Übersicht bei 
Wolfgang Form/Theo Schiller 
(Hrsg.), Politische NS-Justiz in 
Hessen. Die Verfahren des Volks-
gerichtshofs, der politischen 
Senate der Oberlandesgerichte 
Darmstadt und Kassel 1933–1945 
sowie Sondergerichtsprozesse 
in Darmstadt und Frankfurt/M. 
(1933/34), Band 1, Marburg 2005, 
S. 83 ff.
19 Wagner, Volksgerichtshof, 
S. 60.

Oberlandesgericht abgeben. Der Oberreichsanwalt kann die 
Abgabe bis zur Eröffnung der Untersuchung zurücknehmen.“ 
Der Volksgerichtshof konnte zudem „die Verhandlung und 
Entscheidung dem Oberlandesgericht überweisen, wenn der 
Oberreichsanwalt es bei der Einreichung der Anklageschrift 
beantragt.“15 Eine Revision war in derartigen Verfahren nicht 
vorgesehen; die zuständigen Oberlandesgerichte entschieden 
in erster und einziger Instanz.

Die Verfahren konnten nach der Verfügung des Reichsjustiz-
ministeriums vom 19. Dezember 1936 an das Kammergericht 
oder an die Oberlandesgerichte in Breslau, Hamm, Kassel, 
Königsberg, München, Dresden, Stuttgart, Jena und Hamburg 
abgegeben werden16, später auch nach Danzig, Kattowitz, 
Leitmeritz, Posen und Wien.17 Das Kammergericht war in die-
sen einziginstanzlichen Strafsachen ab 1937 für den gesamten 
Kammergerichtsbezirk sowie für die Oberlandesgerichtsbezirke 
Stettin und Braunschweig, für die Landgerichtsbezirke Meseritz, 
Schneidemühl, Hildesheim, Lüneburg, Dessau, Halberstadt, 
Halle, Magdeburg, Naumburg, Stendal und Torgau zuständig.18

In dem Maße, wie die Zahl der Verfahren vor dem Volksgerichts-
hof zunahm, hatten auch die ausgewählten Oberlandesgerichte 
mehr und mehr Verfahren zu übernehmen. Der Präsident des 
Volksgerichtshofs, Roland Freisler, „betrachtete überhaupt die 
Oberlandesgerichte infolge ihrer ‚abgeleiteten‘ Rechtspflege nur 
als ‚Außenstellen‘ des Volksgerichtshofs. Es entsprach offenbar 
seinen Gedankengängen, daß nur ein Teil der Oberlandesgerichte 
mit abgegebenen Hoch- und Landesverratsverfahren befaßt wur-
de, was sicherlich eine Straffung der Rechtsprechung auf diesem 
Gebiet bedeutete.“19 

Tatsächlich formulierte Freisler 1935 in einem Artikel „Der 
Volksgerichtshof – das Reichsstrafgericht?“ eindeutig: „Von 
der besonderen Erwähnung der einziginstanzlichen Strafrechts-
pflege der Oberlandesgerichte glaube ich absehen zu können, 
weil diese der Idee nach und praktisch eine abgeleitete Straf-
rechtspflege des Volksgerichtshofs ist, die einer selbständigen 
Bedeutung neben der Strafrechtspflege des Volksgerichtshofes 
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Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24. April 1934
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